
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/3/10 99/09/0006
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1999

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §106;

BDG 1979 §112;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 99/09/0008

Rechtssatz

Das Suspendierungsverfahren ist - trotz seiner systematischen Einordnung im BDG 1979 im Kapitel

DISZIPLINARVERFAHREN - nicht als Teil des Disziplinarverfahrens anzusehen, sondern es handelt sich dabei um ein

eigenständiges Verfahren.
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